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Heimatbote
Amtsblatt
der Stadt Bad Langensalza
mit den Ortsteilen
Stadt Thamsbrück, Aschara, 
Eckardtsleben, Großwelsbach, 
Grumbach, Henningsleben, 
Illeben, Klettstedt, Merxleben, 
Nägelstedt, Ufhoven, Waldstedt, 
Wiegleben und Zimmern

www.badlangensalza.de

Unsere Museumslandschaft  
ist wieder zu besichtigen

Lesen Sie auf Seite 10.

Foto: Andreas Neek
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Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
Postanschrift:
Stadtverwaltung Bad Langensalza
Marktstraße 1
99947 Bad Langensalza

Fachbereich I
Gewerbeamt, Bußgeldstelle*
Tel. 859-160 oder -169
gewerbeamt@bad-langensalz.thueringen.de
bussgeldstelle@bad-langensalza.thueringen.de

Meldewesen, Fundbüro
Tel. 859-161 Fax 859-341
meldeamt@bad-langensalza.thueringen.de
zusätzlich jeden 1. Sa. im Monat von 9-12 Uhr

Standesamt
Tel. 859-167 oder -168 Fax 859-170
standesamt@bad-langensalza.thueringen.de

Kinder, Jugend, Senioren
Tel. 859-172 Fax 859-400
b.gothe@bad-langensalza.thueringen.de

Kultur, Tourismus, Sport (An der Alten Post 2)
Tel. 892-791 Fax 892-793
m.schnell@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich II
Bauamt 
Tel. 859-311 Fax 859-300
bauamt@bad-langensalza.thueringen.de

Friedhofsverwaltung 
(Sitz: Friedhof)
Tel. 891-267 Fax 891-270
friedhofswesen@bad-langensalza.de

Fachbereich II
Liegenschaftsverwaltung
Tel. 859-351 Fax 859-300
liegenschaften@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich III
Finanzen und kommunale Beteiligungen
Tel. 859-122 Fax 859-141
fi nanzen@bad-langensalza.thueringen.de

Fachbereich IV
Gartenbau, Bau und Technik
(Sitz: Illebener Weg 11c)
Tel. 891-368 Fax 891-369
gartenbau@bad-langensalza.de

Datenschutzbeauftragter
Tel. 859-174 Fax 859-100
datenschutzbeauftragter@
bad-langensalza.thueringen.de

Verwaltungsleiter, Organisation & 
Personal

Tel. 859-174 Fax 859-108
s.bach@bad-langensalza.thueringen.de

*  Für das Standesamt und das Meldeamt ist eine 
Terminvereinbarung erforderlich.

Städtische Einrichtungen
Schiedsstelle (Rathaus)
Tel. 859-0 Fax 859-108
schiedsstelle@bad-langensalza.thueringen.de

Stadtbibliothek (Sitz: B.d. Marktkirche 11a)
Tel. 842238 Fax 892732
stadtbibliothek@bad-langensalza.de

Stadtmuseum im Augustinerkloster
(Sitz: Augustinerplatz 1-2)
Tel. 813-002 oder 813-654 Fax 813-657
stadtmuseum@bad-langensalza.de

Apothekenmuseum im „Haus Rosenthal“
(Sitz: Bergstraße 15 a)
Tel. 8945896 Fax 813-657
apothekenmuseum@bad-langensalza.de

Schneiderstube (Sitz: Neue Gasse 3)
Tel. 848687 Fax 848687
schneiderstube@bad-langensalza.de

Kindererlebniswelt „Rumpelburg“
(Sitz: Sperlingsgasse 4)
Tel. 3984-604 Fax 3984-605
info@kindererlebniswelt-rumpelburg.de
www.kindererlebniswelt-rumpelburg.de

Erreichbarkeiten für die Ortsteile

Ortsteil Ortsteilbürgermeister/in Gemeindebüro Erreichbar
in Kalender-
woche

Tag Uhrzeit Telefon

Aschara Dieter Kraußlach Zur Wiese 2 letzter Dienstag im Monat nach tel. Absprache 0162 2702339
Eckardtsleben Dirk Schmidt Schulgasse 1 1. Do. im Monat oder nach tel. Absprache 03603 8099993
Großwelsbach Horst-Günther Aurin Großwelsbacher Hauptstr. 80 ungerade Mi 14 - 17 03603 8099956
Grumbach Sebastian Schmidt Langgasse 42 / / nach tel. Absprache 0160 1805921
Henningsleben Torsten Schmied Henningslebener Hauptstr. 41 / / nach tel. Absprache 0173 3570886
Illeben Michael Fischer Schenkshoeg 67 / / nach tel. Absprache 03603 8099939
Klettstedt Martin Schmidt Das Gässchen 27 jeden Do 17 - 18.30 0157 79360815
Merxleben Jan Edelhäußer Am alten Anger 7 / / nach tel. Absprache 0171 8211675
Nägelstedt Torsten Wronowski Zur Wörth 7 jeden Do 16 - 18 0176 64604673
Thamsbrück Björn Goldmann Thamsbrücker Hauptstr. 27 jeden 2. und 4. Di im Monat 18.30 - 20 0172 3446681
Ufhoven Uwe Domni Straße der Einheit 22 letzter Dienstag im Monat oder nach tel. Absprache 0157 80260711
Waldstedt Christoph Müller Waldstedter Hauptstr. 15 / / nach tel. Absprache 0173 3521274
Wiegleben Jane Croll Schacktor 64 jeden Di 16 - 18 03603 8099976
Zimmern Marlene Ruft Am Plan 35 / / nach tel. Absprache 0160 93749917

Allgemeine Notrufe
Feuerwehr  112
Rettungsdienst  112
Polizei  110

Kreisleitstelle und Anmeldg. 
Krankentransport 03601 403080
kassenärzlicher Notfalldienst 116117
Polizeistation Bad Langensalza
Bahnhofstraße 3  03603 8310
Feuerwehr Bad Langensalza
Illebener Weg 11 b  03603 845785
Giftnotruf  0361 730730
Frauennotruf  03603 894466

Kinder- u. Jugendschutz-
dienst ASB  03601 816688
Kinder- u. Jugendsorgen-
telefon (kostenfrei)  0800 0080080
Elterntelefon  0800 1110550
Sperr-Notruf (EC, Kreditk. usw.)  116116

Stadtwerke Bad Langensalza GmbH 
und Netze Bad Langensalza GmbH
Störungsdienst  03603 8508500
Verbandswasserwerk Bad Langensalza 
und Abwasserzweckverband 
„Mittlere Unstrut“
Havarie-Bereitschaft  03603 840730

Bürgermeister Matthias Reinz
Tel. über Büro Bürgermeister 859-101
Fax 859-100
buergermeister@bad-langensalza.thueringen.de

1. ehrenamtl. Beigeordneter
Volker Pöhler
Tel. über Büro Stadtrat 859-112
volker.poehler@bad-langensalza.de

2. ehrenamtl. Beigeordneter
Torsten Wronowski
Tel. über Büro Stadtrat 859-112
t.wronowski@bad-langensalza.de

Öffnungszeiten:
Mo - Di,
Do - Fr  8 - 12 Uhr

Di  13 - 18 Uhr
Mi geschlossen
Do  14 - 16 Uhr

Rathausinformation 03603 859-0
stadtverwaltung@bad-langensalza.thueringen.de

Städtische Partner
Touristinformation
(Sitz: Bei der Marktkirche 11)
Tel. 834-424 Fax 834-421
touristinfo@badlangensalza.de

Friederiken Therme
(Sitz: Böhmenstr. 5)
Tel. 397-610 Fax 397-641
friederikentherme@
ktl-badlangensalza.de
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Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 
39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), enthal-
ten sind oder aufgrund der ThürKO erlassen worden sind, 
zustande gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 21 Abs. 
4 Satz 1 ThürKO). Wurde eine Verletzung nach § 21 Abs. 
4 Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Langensalza, Juli 2021
gez. Reinz
Bürgermeister

Bekanntmachung

der Genehmigung zur Aufhebung  
des Bebauungsplanes für das Wohngebiet  
„Am Röderstieg“ der Stadt Bad Langensalza/ 
OT Aschara

Die vom Stadtrat der Stadt Bad Langensalza in der Sitzung 
am 14. Mai 2020, Beschluss-Nr.: 158/7/2020 als Satzung 
beschlossene Aufhebung des Bebauungsplanes für das 
Wohngebiet „Am Röderstieg“ der Stadt Bad Langensalza/ 
OT Aschara, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
den textlichen Festsetzungen (Teil B), dem Umweltbericht 
mit integriertem Grünordnungsplan vom 28. Februar 2020, 
wurde nach § 10 Abs. 2 BauGB mit Bescheid des Landrat-
samtes des Unstrut-Hainich-Kreises, Fachdienst Bau/Um-
welt vom 25. August 2020, AZ: 00743-20-06 genehmigt. 
Die Genehmigung konnte erfolgen, weil der Bebauungs-
plan ordnungsgemäß zustande gekommen ist.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan „Am Röderstieg“ tritt am Tag der Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Bad Langensalza gemäß § 
10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft.
Jedermann kann den genehmigten Bebauungsplan ein-
schließlich seiner Begründung sowie die zusammenfas-
sende Erklärung über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksich-
tigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, ab 
diesem Tag in der Stabsstelle Bauinfrastruktur, Mühlhäu-
ser Straße 40 (Ratswaage), 2. Obergeschoss in Bad Lan-
gensalza während der Dienstzeiten:

Montag, 8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten.

Bekanntmachung

der Genehmigung zur Aufhebung des 
Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet „West“ 
der Stadt Bad Langensalza/ OT Thamsbrück

Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza hat in seiner Sit-
zung am 14. Mai 2020 die Aufhebung des Bebauungspla-
nes Gewerbegebiet „West“ der Stadt Bad Langensalza 
in der Gemarkung Thamsbrück bestehend aus der Plan-
zeichnung, den textlichen Festsetzungen und der Begrün-
dung mit integriertem Umweltbericht vom 28. Februar 
2020 als Satzung beschlossen.
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 21 Abs. 3 Thürin-
ger Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) vom 
18.08.1993 in der derzeit geltenden Fassung der Kommu-
nalaufsicht vorgelegt. Der Eingang der Satzung wurde mit 
Schreiben vom 02.09.2020 bestätigt, die Bekanntmachung 
gemäß § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO wurde zugelassen.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan Gewerbegebiet „West“ tritt am Tag der Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Bad Langensalza gemäß 
§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft.
Jedermann kann den genehmigten Bebauungsplan ein-
schließlich seiner Begründung sowie die zusammenfas-
sende Erklärung über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksich-
tigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, ab 
diesem Tag in der Stabsstelle Bauinfrastruktur, Mühlhäu-
ser Straße 40 (Ratswaage), 2. Obergeschoss in Bad Lan-
gensalza während der Dienstzeiten:

Montag, 8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten.
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Ver-
letzungen von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des in § 
215 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich 
werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründeten Sachverhaltes der geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung et-
waiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bis-
her zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und 
auf das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
gemäß § 44 Abs. 5 BauGB hingewiesen.

Amtlicher Teil
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Jedermann kann den genehmigten Bebauungsplan ein-
schließlich seiner Begründung sowie die zusammenfas-
sende Erklärung über die Art und Weise, wie die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksich-
tigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, ab 
diesem Tag in der Stabsstelle Bauinfrastruktur, Mühlhäu-
ser Straße 40 (Ratswaage), 2. Obergeschoss in Bad Lan-
gensalza während der Dienstzeiten:

Montag, 8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten.
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Ver-
letzungen von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des in § 
215 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich 
werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründeten Sachverhaltes der geltend gemacht 
worden sind. Satz 1gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Abs. 2a beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan 
und auf das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), enthal-
ten sind oder aufgrund der ThürKO erlassen worden sind, 
zustande gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 21 Abs. 
4 Satz 1 ThürKO). Wurde eine Verletzung nach § 21 Abs. 
4 Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Langensalza, Juli 2021
gez. Reinz
Bürgermeister

Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Ver-
letzungen von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des in § 
215 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich 
werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründeten Sachverhaltes der geltend gemacht 
worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2a beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan 
und auf das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht 
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28.01.2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), enthal-
ten sind oder aufgrund der ThürKO erlassen worden sind, 
zustande gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§21 Abs. 
4 Satz 1 ThürKO). Wurde eine Verletzung nach § 21 Abs. 
4 Satz 1 ThürKO geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Bad Langensalza, Juli 2021
gez. Reinz
Bürgermeister

Bekanntmachung

der Genehmigung des Bebauungsplanes  
für das Wohngebiet „Am Thiemsburger Weg“ 
der Stadt Bad Langensalza
Der vom Stadtrat der Stadt Bad Langensalza in der Sit-
zung am 04. März 2021, Beschluss- Nr.: 318/7/2021 als 
Satzung beschlossene Bebauungsplan für das Wohnge-
biet „Am Thiemsburger Weg“ der Stadt Bad Langensalza, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) den textlichen 
Festsetzungen (Teil B), dem Umweltbericht mit integrier-
tem Grünordnungsplan vom 23. Februar 2021 sowie An-
lagen, wurde nach § 10 Abs. 2 BauGB mit Bescheid des 
Landratsamtes des Unstrut-Hainich-Kreises, Fachdienst 
Bau/Umwelt vom 11. Juni 2021, AZ: 00408-21-06 geneh-
migt. Die Genehmigung konnte erfolgen, weil der Bebau-
ungsplan ordnungsgemäß zustande gekommen ist.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan „Am Thiemsburger Weg“ tritt am Tag der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Bad Langensalza 
gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft.
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Öffentliche Bekanntmachung
Die in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Langensalza am 23.05.1991 (Beschluss-Nr.: 35-
8/91) beschlossene

 Satzung über eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme nach § 142 Abs. 1 und 3 BauGB

wird nachstehend öffentlich bekannt gemacht.

Bad Langensalza, 08.07.2021
Matthias Reinz
Bürgermeister   (Siegel)
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Auslegung von Amtsblättern
Das Amtsblatt des Trinkwasserzweckverbandes „Verbands-
wasserwerk Bad Langensalza“ Jg. 19, Nr. 06 vom 30. Juni 
2021 liegt für die zum Verbandsgebiet zugehörige Stadt 
Bad Langensalza in der Rathausinformation der Stadtver-
waltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 99947 Bad Lan-
gensalza zur kostenlosen Mitnahme aus oder ist im Internet 
unter www.wazv-badlangensalza.de kostenlos abrufbar.

Das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Un-
strut“ Bad Langensalza Jg. 19, Nr. 06 vom 30. Juni 2021 
liegt für die zum Verbandsgebiet zugehörige Stadt Bad 
Langensalza in der Rathausinformation der Stadtverwal-
tung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 99947 Bad Langen-
salza zur kostenlosen Mitnahme aus oder ist im Internet 
unter www.wazv-badlangensalza.de kostenlos abrufbar.

Bedarfsplan des Unstrut Hainich Kreises 
für die Kindertagesbetreuung 
in Kindertageseinrichtungen und  
Kindertagespflege im Zeitraum  
01.08.2021 - 31.07.2022
Der Bedarfsplan der Kindertagesstätten der Stadt Bad 
Langensalza für das Kindergartenjahr 2021/2022 ist 
gemäß § 20 Abs. 3 ThürKitaG öffentlich ausgelegt und 
kann zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung einge-
sehen werden.

Zeitraum: 15.07.2021 - 15.08.2021
Ort: Dienstgebäude Ratswaage

Bereich Bürgerservice - Zimmer 1.11.
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